
1) Steu ​er ​pri ​vi ​le ​gi ​en für Firmen mit speziellem Steu‐
erstatus (Holdinggesellschaft, gemischte Gesell‐
schaft, Domizilgesellschaft, Principal-Gesellschaft,

Swiss Finance Branch) werden abgeschafft. Als Teil‐
kompensation wird eine einheitliche Regelung für

die steuerprivilegierte Aufdeckung von stillen
Reserven anlässlich des Statuswechsels geschaf‐
fen.

2) Auf kantonaler Ebene wird neu eine Pa ​tent ​box
(privilegierte Besteuerung von Erträgen aus Paten‐
ten und Rechten) analog den internationalen Be‐
stimmungen (OECD, EU) eingeführt. Dabei dürfen

ma ​xi ​mal 90% der Er ​trä ​ge ent ​las ​tet wer ​den.

Up ​date Un ​ter ​neh ​mens ​steu ​er ​re ​form III (USR III)

Nach zähem Ringen hat das Parlament die nach der Frühjahrssession be‐
stehenden Differenzen zwischen dem Ständerat und dem Nationalrat
definitiv bereinigt und die Vorlage zur Unternehmenssteuerreform III
zum Abschluss der Sommersession am 17. Juni 2016 definitiv verab‐
schiedet. Der Gesetzgeber präsentiert damit seine längst benötigten
Antworten auf den seit 2005 schwelenden EU-Steuerstreit um die Ab‐
schaffung der Schweizer Steuerprivilegien für Gesellschaften mit be‐
sonderem Steuerstatus. Das Parlament hat dabei teilweise auch den
jüngsten internationalen Entwicklungen (Bestrebungen der OECD/G20
zur Eindämmung der steuerlichen Gewinnverkürzung und Gewinnverla‐
ge ​rung im Rah ​men des BEPS-Pro ​jekts) Rech ​nung ge ​tra ​gen.
 

Nach ​fol ​gend er ​hal ​ten Sie ei ​nen Über ​blick über die Kern ​punk ​te der USR III
so ​wie den wei ​te ​ren Zeit ​plan und un ​se ​re Ein ​schät ​zung.

Kern ​punk ​te der USR III



3) Das neue Gesetz soll den Kantonen die Möglichkeit

einräumen, Kosten für inländische Forschung
und Ent ​wick ​lung zu mehr als 100% der ef ​fek ​ti ​ven

Kosten von der Bemessungsgrundlage in Abzug zu

brin ​gen. Der Ab ​zug ist auf ma ​xi ​mal 150% des in ​län ​di ​‐
schen Aufwandes für Forschung und Entwicklung

be ​schränkt.
 
4) Die Kan ​to ​ne kön ​nen Er ​leich ​te ​run ​gen bei der Ka ​‐

pi ​tal ​steu ​er auf Patenten und Beteiligungen sowie

auf Darlehen gegenüber Konzerngesellschaften zu‐
las ​sen.

 
5) Zinsbereinigte Gewinnsteuer:  Kantone können

einen kalkulatorischen Zinsabzug auf überschüssi‐
gem Ei ​gen ​ka ​pi ​tal zu ​las ​sen, auf Bun ​des ​ebe ​ne ist die ​‐
ser Abzug zwingend. Die Einführung der zinsberei‐
nigten Gewinnsteuer auf Kantonsebene ist aller‐
dings gekoppelt an die 60%-Mindestquote bei der

Teilbesteuerung von Dividenden (siehe Ziff. 7 un‐
ten). Dieses Instrument soll mobile Finanzgesell‐
schaften und Finanzierungstätigkeiten von Konzer‐
nen in der Schweiz hal ​ten.

 
6) Begrenzung der Erleichterungen: Die gesamte

steuerliche Erleichterung aus Patentbox [siehe Ziff.

2], Inputförderung [siehe Ziff. 3] und zinsbereinigter

Gewinnsteuer [siehe Ziff. 5] soll nicht mehr als 80%

des steuerbaren Reingewinnes betragen. Bei der

Berechnung der 80%-Limite sollen auch Abschrei‐
bungen auf stillen Reserven (inkl. Goodwill), die bei

Ende der Besteuerung als Holdinggesellschaft, Do‐
mizilgesellschaft oder gemischte Gesellschaft auf‐
gedeckt wurden, einbezogen werden [siehe Ziff. 1].

Damit will der Gesetzgeber eine Nullbesteuerung

vermeiden. Die Kantone sind frei, eine tiefere Gren‐
ze fest ​zu ​set ​zen.

 
7) Teil ​be ​steue ​rung von Di ​vi ​den ​den:  Kantone dür‐

fen nur dann eine zinsbereinigte Gewinnsteuer ein‐
führen, wenn sie gleichzeitig Gewinnausschüttun‐
gen von qualifizierten Beteiligungen (wie bisher ab

10%) im Umfang von mind. 60% auf Stufe der An‐
teilsinhaber/innen besteuern. Die Verknüpfung von

zinsbereinigter Gewinnsteuer und Dividendenteil‐
besteuerung lässt sich steuerrechtlich nicht be‐
gründen, sie ist schlicht ein Ergebnis des politischen

Rin ​gens um die Trag ​bar ​keit der Ge ​samt ​vor ​la ​ge.
 

8) Die Einführung einer Ka ​pi ​tal ​ge ​winn ​steu ​er für

Privatpersonen wurde abgelehnt.Ausgegliedert in

se ​pa ​ra ​te Vor ​la ​gen wur ​den die Tonnagesteuer für
die Schifffahrt sowie die Abschaffung der
Emis ​si ​ons ​ab ​ga ​be. Diese werden Gegenstand

künftiger Vernehmlassungen bzw. parlamentari‐
scher Be ​ra ​tun ​gen sein.

Die Senkung der kantonalen Gewinnsteuersätze
ist zwar nicht explizit Teil der Reform, jedoch ein zen‐
trales Element für die Abfederung der wegfallenden

besonderen Steuerregimes (siehe Ziff. 1). Diese Anpas‐
sung ist Sache der einzelnen Kantone und nicht Teil der

USR III-Vorlage. Der finanzielle Spielraum der Kantone

wurde mit der Erhöhung des Kantonsanteils an der di‐
rekten Bundessteuer von 17% auf 21.2% erweitert. Der

Kanton Waadt hat am 20. März 2016 eine Gesetzesre‐
form mit deutlicher Mehrheit angenommen, welche

den bestehenden Gewinnsteuersatz im Kanton Waadt

von 21.6% auf 13.8% senkt. Zahlreiche andere Kantone

(nicht so Zürich) haben zwischenzeitlich ihre Absichten

zu geplanten Senkungen des effektiven Steuersatzes

ge ​äus ​sert.
 
Wei ​te ​rer Zeit ​plan
 
– Unter anderem die SP hat nach Verabschiedung der

Vorlage durch das Parlament ihre Absicht bekräf‐
tigt, das Referendum gegen die USR III zu ergrei‐
fen. Es muss davon ausgegangen werden, dass die‐
ses Referendum zustande kommen wird (Referen‐
dumsfrist 100 Tage, 50‘000 benötigte Unterschrif‐
ten). Die entsprechende Volksabstimmung könnte

im Februar 2017 stattfinden. Sollte die USR III in der

Volksabstimmung scheitern, müsste umgehend ei‐
ne neue Vorlage erarbeitet werden, da die interna‐
tionalen Entwicklungen zeitnahe Anpassungen er‐
for ​dern.

 
– Der Bundesrat wird den Zeitpunkt des Inkrafttre‐

tens der USR III festlegen. Voraussichtlich wird der

Bundesrat die USR III zuerst auf Bundesebene und

alsdann zeitverzögert für die Kantone in Kraft set‐
zen. Die USR III dürfte auf Kantonsebene frühestens

per 1. Januar 2019 in Kraft treten, d. h. die kantona‐
len Steuerregimes müssten auf diesen Zeitpunkt

hin zwingend abgeschafft werden. Dies aller Vor‐
aussicht nach selbst dann, wenn die aktuelle Vorla‐
ge vor dem Volk scheitern und noch eine neue Re‐
form er ​ar ​bei ​tet wer ​den müss ​te.
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– Mit der Verabschiedung der USR III durch das Parla‐
ment ist ein wichtiger Schritt getan, damit die

Schweiz ein international anerkanntes Besteue‐
rungssystem von Unternehmensgewinnen erhält.

Damit wächst für die betroffenen Unternehmungen

in der Schweiz die Rechts- und Planungssicherheit.

Die USR III ist von zentraler Bedeutung für die Zu‐
kunft der Schweiz.

 
– Von den neuen kantonalen Erleichterungen im Zu‐

sammenhang mit der Patentbox und den Abzügen

für Forschung und Entwicklung werden internatio‐
nale Handelsgesellschaften wohl nicht profitieren

können. Für diese Gesellschaften ist die Senkung

der kan ​to ​na ​len Ge ​winn ​steu ​er ​sät ​ze des ​halb zen ​tral.
 

– Die ausgelagerte Tonnagesteuer wird kaum

schweizweite Bedeutung erlangen. Dagegen würde

die ebenfalls zurückgestellte Abschaffung der

Emissionsabgabe auf Eigenkapital klar den gesam‐
ten Investitionsstandort Schweiz stärken. Wegen

der Erhöhung des Kantons-Anteils an der direkten

Bundessteuer ist jedoch zu befürchten, dass der

Bund die Emissionsabgabe nicht zeitnah abschaffen

wird.
 
– Nicht zu vergessen ist, dass die Schweizer KMU’s

durchaus Gewinner der Reform sein werden. Die

KMU’s werden von den tieferen kantonalen Ge‐
winnsteuersätzen und (vereinzelt) von den neu vor‐
ge ​se ​he ​nen Ent ​las ​tun ​gen pro ​fi ​tie ​ren.

Ein ​schät ​zung Tax Part ​ner AG

Tax Part ​ner AG
 
Zü ​rich, im Ju ​ni 2016
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Tax Part ​ner AG, Ta ​xand Schweiz

Tax Partner AG, Taxand Schweiz, ist spezialisiert auf schweizerisches und internationales Steuerrecht und als

wichtige unabhängige Steuer-Boutique anerkannt. Mit aktuell 12 Partnern und 38 Steuerspezialisten berät das Un‐
ter ​neh ​men seit sei ​ner Grün ​dung im Jahr 1997 mul ​ti ​na ​tio ​na ​le und na ​tio ​na ​le Un ​ter ​neh ​men wie auch Pri ​vat ​per ​so ​nen.
 
Tax Partner deckt das gesamte Spektrum der Steuerberatung ab und bietet dem Kunden damit eine einzigartig

um ​fas ​sen ​de Ser ​vice ​qua ​li ​tät.
 
Aufgrund ihres Wachstums und der kontinuierlich ausgebauten internationalen Beziehungen war Tax Partner im

Jahr 2005 Mitgründerin von Taxand. Taxand ist das weltweit grösste unabhängige Netzwerk von Steuerberatern,

das qua ​li ​ta ​tiv hoch ​wer ​ti ​ge und in ​te ​grier ​te in ​ter ​na ​tio ​na ​le Steu ​er ​be ​ra ​tung er ​bringt.
 
Tax Partner wird regelmässig in verschiedenen internationalen Publikationen als führendes Steuerberatungsun‐
ter ​neh ​men in der Schweiz no ​mi ​niert.

Tax Part ​ner AG Tal ​stras ​se 80
8001 Zü ​rich
Schweiz

Te ​le ​fon +41 44 215 77 77
Fax +41 44 215 77 70
www. ​tax ​part ​ner. ​ch

DIS ​CLAI ​MER
Der Inhalt dieses Newsletters ist keine abschliessende Darstellung und stellt keine Steuer- oder Rechtsberatung dar. Tax Partner AG lehnt jede
dies ​be ​züg ​li ​che Haf ​tung ab. Um sich für die ​sen News ​let ​ter ab ​zu ​mel ​den, sen ​den Sie bit ​te ei ​ne E-Mail an un ​sub ​scri ​be@ ​tax ​part ​ner. ​ch.


